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1 Gegenstand der Versicherung 

 Der Versicherer leistet Entschädigung bei  

1.1 nicht planmäßiger Beendigung der Reise aus versi-
chertem Grund 

 für die Kosten der Rückreise entsprechend der ur-
sprünglich gebuchten Art und Qualität, sofern die 
Rückreise mitgebucht und mitversichert worden ist; 

1.2 nicht genutzten Reiseleistungen 

 bis zur Höhe der vereinbarten Versicherungssumme 
den anteiligen Reisespreis für nicht genutzte Reise-
leistungen abzüglich der Rückreisekosten, sofern die 
Reise wegen eines versicherten Ereignisses vorzei-
tig abgebrochen wird; 

1.3 verlängertem Aufenthalt 

 für die je Versicherungsfall nachgewiesenen zusätz-
lichen Kosten der Unterkunft des Versicherungs-
nehmers / der versicherten Person / Risikoperson 
nach Art und Klasse der gebuchten und versicherten 
Leistung bis zu EUR 750,00, wenn für die versicher-
te Person die planmäßige Beendigung der Reise 
nicht zumutbar ist, weil eine mitreisende Risikoper-
son wegen schwerer Unfallverletzung oder unerwar-
teter schwerer Erkrankung nicht transportfähig ist 
und über den gebuchten Rückreisetermin hinaus in 
stationärer Behandlung bleiben muss. 

2 Versicherte Ereignisse und Risikopersonen 

2.1 Versicherungsschutz besteht, wenn die planmäßige 
Durchführung der Reise nicht zumutbar ist, weil der 
Versicherungsnehmer / die versicherte Person selbst 
oder eine Risikoperson während der Dauer des Ver-
sicherungsschutzes von einem der nachstehenden 
Ereignisse betroffen wird: 

– Tod; 
– schwere Unfallverletzung; 
– unerwartete schwere Erkrankung; 
– Schaden am Eigentum der versicherten Person 

durch Feuer, Explosion, Elementarereignisse oder 
vorsätzliche Straftat eines Dritten, sofern der 
Schaden erheblich ist oder sofern die Anwesenheit 

der versicherten Person zur Aufklärung erforder-
lich ist; 

2.2 Risikopersonen sind 

 neben der versicherten Person 

– die Angehörigen der versicherten Person; 
– diejenigen, die nicht mitreisende minderjährige 

oder pflegebedürftige Angehörige betreuen;  
– diejenigen, die gemeinsam mit der versicherten 

Person eine Reise gebucht und versichert haben, 
und deren Angehörige. 

 Haben mehr als 4 Personen gemeinsam eine Reise 
gebucht, gelten nur die jeweiligen Angehörigen und 
Lebenspartner der versicherten Person und deren 
Betreuungsperson als Risikopersonen. 

3 Ausschlüsse 

 Kein Versicherungsschutz besteht 

3.1 für Ereignisse, mit denen zur Zeit der Buchung zu 
rechnen war; 

3.2 sofern die Krankheit den Umständen nach als eine 
psychische Reaktion auf einen Terrorakt, innere Un-
ruhen, Kriegsereignisse, ein Flugunglück oder eine 
Naturkatastrophe oder aufgrund der Befürchtung von 
Terrorakten, inneren Unruhen, Kriegsereignissen 
oder Naturkatastrophen aufgetreten ist; 

3.3 bei Schub einer chronischen psychischen Erkran-            
kung. 

4 Besondere Obliegenheiten nach Eintritt des Ver-

sicherungsfalls 

 Der Versicherungsnehmer / die versicherte Person / 
Risikoperson ist verpflichtet, 

4.1 die Rückreisekosten möglichst gering zu halten; 

4.2 den Versicherungsnachweis und die Buchungsunter-
lagen sowie Rechungen beim Versicherer einzu-
reichen; 

4.3 eine schwere Unfallverletzung, eine unerwartete 
schwere Erkrankung durch ein ärztliches Attest mit 
Angabe von Diagnose und Behandlungsdaten nach-



 

 

 

 

zuweisen, eine psychiatrische Erkrankungen durch 
Attest eines Facharztes für Psychiatrie; 

4.4 bei Tod ist eine Sterbeurkunde vorzulegen; 

4.5 bei Schaden am Eigentum geeignete Nachweise 
(z.B. Polizeiprotokoll) einzureichen; 

4.6 bei Transportunfähigkeit infolge einer schweren 
Unfallverletzung oder einer unerwarteten schweren 
Erkrankung dem Versicherer das Recht einzuräu-
men, dies durch ein fachärztliches Gutachten über-
prüfen zu lassen. 

5 Rechtsfolgen bei Verletzungen von Obliegenhei-

ten 

5.1 Verletzt der Versicherungsnehmer / die versicherte 
Person vorsätzlich eine Obliegenheit, die er nach 
Eintritt des Versicherungsfalls gegenüber dem Ver-
sicherer zu erfüllen hat, so ist der Versicherer von 
der Verpflichtung zur Leistung frei.  

5.2  Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist 
der Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem 
Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Ver-
schuldens des Versicherungsnehmers / der versi-
cherten Person entspricht. Das Nichtvorliegen einer 
groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer 
/ die versicherte Person zu beweisen.  

5.3 Außer im Falle der Arglist ist der Versicherer jedoch 
zur Leistung verpflichtet, soweit der Versicherungs-
nehmer / die versicherte Person nachweist, dass die 
Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt 
oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch 
für die Feststellung oder den Umfang der Leistungs-
pflicht des Versicherers ursächlich ist.  

5.4 Verletzt der Versicherungsnehmer / die versicherte 
Person eine nach Eintritt des Versicherungsfalles 
bestehende Auskunfts- oder Aufklärungsobliegen-
heit, so ist der Versicherer nur dann vollständig oder 
teilweise leistungsfrei, wenn er den Versicherungs-
nehmer / die versicherte Person durch gesonderte 
Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hinge-
wiesen hat. 

 

6 Selbstbehalt 

 Der Selbstbehalt beträgt je Versicherungsfall 20 % 
des erstattungsfähigen Schadens, mindestens je-
doch EUR 25,00 je Person. 

7 Versicherungswert und Unterversicherung 

7.1 Die Versicherungssumme je versichertem Reisear-
rangement muss dem vollen vereinbarten Reisepreis 
einschließlich bei Buchung anfallender Vermitt-
lungsentgelte (Versicherungswert) entsprechen. 
Kosten für darin nicht enthaltene Leistungen (z.B. für 
Zusatzprogramme) sind mitversichert, wenn sie bei 
der Höhe der Versicherungssumme berücksichtigt 
werden. 

7.2 Ist die Versicherungssumme bei Eintritt des Versi-
cherungsfalles niedriger als der Versicherungswert 
(Unterversicherung), erstattet der Versicherer den 
Schaden nur nach dem Verhältnis der Versiche-
rungssumme zum Versicherungswert abzüglich dem 
Selbstbehalt. 

 


